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# Spielregeln

 Fragen und Kommentare per Chat und Audio

 Bitte beachten Sie: Veranstaltung wird aufgenommen und später veröffentlicht!

 Wir experimentieren: Lebendigkeit von Webinaren erhöhen

 Wie nehme ich nun an der Diskussion teil?



2

# Spielregeln



Reform des Online-Datenschutzrechts:

Das Telekommunikation-Telemedien-

Datenschutzgesetz 

Beginn: 11:30 Uhr

Webinar am 12.03.2021

3



4

# Wer sind wir?

Rechtsanwalt Dr. Martin Bahr

 Rechtsanwalt seit 18 Jahren

 spezialisiert auf das Recht der Neuen Medien

 TÜV-zertifizierter Datenschutzbeauftragter

 https://www.Dr-Bahr.com

Alexander Bernhardt

 GF einer Online-Agentur seit 22 Jahren

 Konzept und Beratung von Online-Projekten

 Aktiv im Umfeld CCC und Freifunk

 https://www.hauptsache.net
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# Sinn der heutigen Veranstaltung

 keine Basis-Veranstaltung

 setzt Grundwissen voraus, aber Sie müssen kein Jurist sein

 keine Vorstellung aller angedachten Neuerungen

 Konzentration auf den Online-Bereich (Telemedien)

 nicht bloße rechtliche Betrachtung, sondern praxisbezogene Umsetzbarkeit
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# Gliederung
1. Warum überhaupt?

2. Status Quo der Umsetzung

3. Cookies, Fingerprints & Co.

4. Auskunftspflichten für Passwörter & andere Zugangsdaten

5. Umfangreiche neue Auskunftsrechte der Behörden

6. Beibehaltung anonymer Nutzungsmöglichkeiten

7. Unser Resümee
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Teil 1:

Warum überhaupt?
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# 1. Warum überhaupt?
 Umsetzung europäischer Regelungen:

 Verordnung  2016/679 (DSGVO)

 Richtlinie  2002/58/EG (ePrivacy-Richtlinie)

 „Das Nebeneinander von DSGVO, TMG und TKG führt zu Rechtsunsicherheiten“

 Anpassung auch an aktuelle EuGH-Rechtsprechung

 Neues Gesetz: Datenschutzregelungen zu Telemedien und Telekommunikation in einem einzigen Gesetz
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# 1. Warum überhaupt?

Unsere Bewertung:

 das Gesetz kommt 2,5  Jahre zu spät

 durch neue ePrivacyVO werden wichtige Regelungen obsolet

 die ePrivacyVO kommt allerdings schon seit 2016 „bald“
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Teil 2:

Status Quo der Umsetzung
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# 2. Status Quo
 12. Januar 2021: Referentenentwurf des BMWi

 10. Februar 2021: Gesetzesentwurf der Bundesregierung



Quelle: https://www.heise.de/news/TKG-Novelle-
Seehofer-fordert-Online-Ausweispflicht-durch-die-
Hintertuer-5070956.html
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Teil 3:

Cookies, Fingerprints & Co.
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# 3. Cookies & Fingerprints & Co?
 § 24 TTDSG-E

 Grundsatz: Jedes Speichern oder Auslesen von Informationen auf Hardware des Users setzt voraus:

a) klare und umfassende Information des Users und

b) eindeutige Einwilligung

 neuer Begriff „Endeinrichtung“ 
= „jede direkt oder indirekt an die Schnittstelle eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes angeschlossene 

Einrichtung zum Aussenden, Verarbeiten  oder Empfangen von Nachrichten“ (§ 2 Abs.2 Nr. 6 TTDSG-E)

 Klarstellung, dass Schutz nicht nur PC und mobile Endgeräte erfasst, sondern umfassend ist (z.B. auch     
Küchengeräte, Heizkörperthermostate oder Alarmsysteme)
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Endeinrichtung bei Alex zu 
Hause.
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# 3. Cookies vs Fingerprints

 werden juristisch gleich behandelt

 Cookies werden auf dem Endgerät gespeichert (kleine Textdateien mit IDs)

 Cookies sind von außen sehr leicht zu erkennen

 Cookies können durch den Anwender aktiv gelöscht werden
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# 3. Cookies vs Fingerprints

 Fingerprints werden durch Browser-Eigenschaften errechnet

 werden nur auf dem Server gespeichert

 sind von außen nur (sehr) schwer zu erkennen

 können nicht gelöscht werden
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Quelle: https://amiunique.org/fp



19

# 3. Cookies & Fingerprints & Co?
 Ausnahmen: keine Einwilligung erforderlich, wenn

 a) alleiniger Zweck die Übertragung einer Nachricht ist oder

 b) für Bereitstellung eines Telemediendienstes unbedingt erforderlich

 Verstöße gegen Regelungen: Bußgeld bis zu 300.000 EUR (§ 26 Abs.2 TTDSG-E)
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# 3. Cookies & Fingerprints & Co?
Unsere Bewertung:

 technik-offene Definition

 Komplettverzicht auf jede Konkretisierung

 Rechtssicherheit? Wie bitte…. ???

 jahrzehntelanges Versagen der Legislative setzt sich fort

 obsolet (?) durch anstehende E-PrivacyVO
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Quelle:
https://www.tagesschau.de/w
irtschaft/unternehmen/google-
stoppt-personalisierte-
werbung-101.html
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Quelle:
https://support.google.com/an
alytics/answer/10089681
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Teil 4:

Auskunftspflichten für Passwörter 
& andere Zugangsdaten
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# 4. Auskunftspflichten für Passwörter & Co.
 § 23 TTDSG-E

 Klarstellung, dass Auskunftspflicht auch Passwörter und alle anderen Arten von Zugangsdaten umfasst

 Auskunftsberechtigt zur Verfolgung von Straftaten und Gefahrenabwehr

 nur öffentliche Stellen sind berechtigt

 Auskunftsverpflichteter muss über Auskunft schweigen

 „Eine Verschlüsselung der Daten bleibt unberührt.“ (§ 23 Abs.3 TTDSG)
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# 4. Auskunftspflichten für Passwörter & Co.
Unsere Bewertung:

 nach DSGVO darf Betreiber solche Daten ohnehin nicht unverschlüsselt speichern

 Sinn oder Unsinn? 
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Teil 5:

Umfangreiche neue 
Auskunftsrechte der Behörden
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# 5. Umfangreiche neue Auskunftsrechte der Behörden
 § 22 TTDSG-E

 Auskunftsrechte der Behörden bei Bestands- und Nutzungsdaten

 umfangreich, über 5 Seiten

 Gesetzesbegründung:
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# 5. Umfangreiche neue Auskunftsrechte der Behörden
Unsere Bewertung:

 keine Änderung des Status Quo
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Teil 6:

Beibehaltung anonymer 
Nutzungsmöglichkeiten
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# 6. Beibehaltung anonymer Nutzungsmöglichkeiten
 § 19 Abs.2 TTDSG-E = § 13 Abs.5 TMG


aktuell zukünftig

(6) Der Diensteanbieter hat die Nutzung von 
Telemedien und ihre Bezahlung anonym oder 
unter Pseudonym zu ermöglichen, soweit 
dies technisch möglich und zumutbar ist. Der 
Nutzer ist über diese Möglichkeit zu 
informieren.

(2) Anbieter von Telemedien haben die 
Nutzung von Telemedien und ihre Bezahlung 
anonym oder unter Pseudonym zu 
ermöglichen, soweit dies technisch möglich 
und zumutbar ist. Der Nutzer von Telemedien 
ist über diese Möglichkeit zu informieren.
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# 6. Beibehaltung anonymer Nutzungsmöglichkeiten
 Gesetzesbegründung:
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# 6. Beibehaltung anonymer Nutzungsmöglichkeiten
Unsere Bewertung:

 positiv, dass anonyme Nutzungsmöglichkeiten beibehalten werden

 Aushöhlung durch umfangreiche Auskunftspflichten
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Teil 7:

Resümee
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# 7. Unser Resümee
 Resümee gilt nur für Telemedien-Teil

 Chancen zur Klärung wichtiger Fragen werden komplett verpasst

 jahrzehntelanges Versagen der Legislative setzt sich fort

 baldige Obsolenz durch ePrivacyVO

 die ePrivacyVO kommt allerdings schon seit 2016 „bald“



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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